
Allgemeine Bestimmungen.

1 . Die Theilnehmer an den Kennen werden durch Glockenzeichen
10 Minuten vor den Rennen auf den Beginn derselben auf -'
merksam gemacht . 5 Minuten später wird zum Antreten
geläutet.

2 . Vor Eintritt der Fahrer in die letzte Runde wird geläutet»
3 . Die Reihenfolge der Fahrer auf dem Programm ist die Reihen¬

folge am Start.
4 . Jeder Fahrer hat die ihm gelieferte Nummer sichtbar zu

tragen und stimmt diese Nummer mit derjenigen auf dem

Programm überein ; absichtliches Entfernen derselben macht
preisverlustig.

5 . Auf Yerlangen des Fahrwarts muss ein Fahrer , der um eine
Runde überholt wird , auf der äusseren Seite der Bahn absteigen»

6 . Es wird gefahren nach den Wettfahrbestimmungen der I . C . A.
Das Betreten des Bahnkörpers , das Stehen auf den Sitzbänken^

sowie das Mitbringen von Hunden ist strengstens untersagt.
Den Anordnungen der Mitglieder des Wettfahr -Ausschusses

und der Bahndiener ist unbedingt Folge zu leisten.

Beginn der Rennen 27 2 Uhr Nachmittags.
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